
Unabhängige Produzenten erhalten für die in 
das Stromnetz von CKW eingespeiste Energie 
bzw. Überschussenergie aus Eigenproduktions-
anlagen eine Vergütung. Es gilt das jeweils  
gültige Energiegesetz (EnG)und Energievers-
ordnung (EnV). Folgende Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein: 

• �Die Produzenten dürfen nicht am Einspeisevergütungs-
system nach Artikel 19 EnG teilnehmen (KEV, EVS) oder 
Betriebskostenbeiträge nach Artikel 33a EnG erhalten.

• �Anlagen mit einer Leistung von Höchstens 3 MW oder 
eine jährlichen Produktion, abzüglich Eingenverbrauch, 
von höchstens 5’000 MWh gilt. 

Vergütung
Die Einspeisevergütung für Energie aus Photovoltaikanla-
gen richtet sich nach der Berechnung des Referenz- 
Marktpreises gemäss Art. 15, EnFV durch das Bundesamt 
für Energie (BFE). Dieser wird quartalsweise festgelegt. 
Definition BFE: Der Referenz-Marktpreis für Photovoltaik-
anlagen entspricht dem Durchschnitt der Preise, die an 
der Strombörse (Swissix) in einem Vierteljahr jeweils für 
den Folgetag (day-ahead) festgesetzt werden, gewichtet 
nach der tatsächlichen viertelstündlichen Einspeisung der 
lastganggemessenen Anlagen.

Die Rückliefervergütung für das jeweilige Quartal wird 
rückwirkend festgelegt. Die Mindestvergütungen richten 
sich nach den Vorgaben von Art. 12 Abs. 1 bis EnV (Stand 
1. Januar 2026). Die Einspeisevergütung für Energie aus 
anderen Technologien werden individuell vereinbart.

Verrechnung
Der ermittelte Saldo in Franken (CHF) zwischen der ins 
Netz von CKW eingespeisten Energie und der bezogenen 
Energie wird quartalsweise in Rechnung gestellt oder 
ausbezahlt.

Zusatzinformationen
Es gelten die jeweils gültigen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für die Lieferung von elektrischer Energie 
«AGB elektrische Energie für Kunden in der Grundversor-
gung» sowie für die Nutzung des Verteilnetzes von CKW
«AGB Netznutzung» (www.ckw.ch/agb).
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Rücklieferprodukt für Produzenten

CKW R ENERGIE

Alle aktuellen Informationen zur Rücklieferung und deren Vergütungen  
sind unter ckw.ch/up

Vergütungen gültig ab 01.01.2026


